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Bauverwaltung

Warteunterstände 
erstellt
Nach einer langen Planungszeit konnten vor Kurzem 
fünf Postautohaltestellen im Oberuzwiler Gemeindege-
biet mit einem Warteunterstand ausgestattet werden. 
Die Gemeinde kommt damit einem immer wieder geäus-
serten Wunsch aus der Bevölkerung nach.

Um die ÖV-Benutzer bei den Bushaltestellen etwas vor Wind 
und Wetter zu schützen, hat die Gemeinde bei fünf Stand-
orten einen Warteunterstand bzw. ein Vordach erstellen  lassen. 
Vorderhand wurden die Unterstände bei den stark frequen-
tierten Bushaltestellen bei der Post, an der Bahnhofstrasse und 
an der Längistrasse in Bichwil realisiert. Eine Umsetzung bei 
weiteren Haltestellen wird geprüft; die Gemeinde ist dabei 
aber auf die Zustimmung der Grundeigentümer angewiesen.

Steueramt

Steuern über den 
Erwartungen
Die Abrechnung per 31. Oktober 2020 über den Steuer-
ertrag in der Gemeinde Oberuzwil liegt vor. Diese zeigt 
ein erfreuliches Zwischenergebnis. Die Auswirkungen 
der aussergewöhnlichen Situation im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie werden sich erst ab dem nächs-
ten Jahr auf den Steuereingang niederschlagen.

Einen wesentlichen Anteil zum positiven Zwischenstand  tragen 
vor allem die Nachzahlungen aus den Vorjahren der  natürlichen 
Personen sowie die Grundstückgewinnsteuern bei. Mit Aus-
nahme der Quellensteuererträge liegen aktuell sämtliche 
Steuer arten über dem Budget.

Handänderungen führen zu Mehrertrag
Nach wie vor werden bei Liegenschaftsverkäufen teils hohe 
Gewinne erzielt, die auch in diesem Jahr zu erfreulichen Mehr-
erträgen bei der Grundstückgewinnsteuer führen. Damit 
zusammenhängend fällt ebenfalls der Ertrag an Handände-
rungssteuern positiv aus. Aus heutiger Sicht darf für das Jahr 
2020 mit einer positiven Steuerabrechnung gerechnet werden, 
weil aktuell auch die Erträge der laufenden Steuern bei den 
natürlichen und bei den juristischen Personen leicht über den 
budgetierten Erwartungen liegen.

Bürgersprechstunde
Die nächste Bürgersprechstunde findet am  
Montag, 23. November 2020, von 17 bis 18 Uhr 
im Gemeindehaus statt.

Einwohnerinnen und Einwohner haben Gelegenheit, 
ohne Voranmeldung mit dem Gemeindepräsidenten 
ein kurzes Gespräch zu führen.

Für komplexe Anliegen vereinbaren Sie bitte einen 
Termin ausserhalb der Bürgersprechstunden (Telefon 
071 950 48 40, gemeindepraesidium@oberuzwil.ch).
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Bauverwaltung

Neuer Mitarbeiter
Adrian Schönenberger hat seine Arbeit am 2. November 
aufgenommen, nachdem er aus über 60  Bewerbungen 
als neuer Mitarbeiter für den Unterhaltsdienst ausge-
wählt worden war. Der gelernte Zimmermann EFZ 
 arbeitete  zuletzt in der Privatwirtschaft.

Adrian Schönenberger (links im Bild) ersetzt Beat Künzle, der 
seit 2016 zum Team des Unterhaltsdienstes gehörte und per 
30. September 2020 ausgeschieden ist. Der engagierte Einsatz 
und die angenehme Zusammenarbeit mit Beat Künzle werden 
herzlich verdankt. Die besten Wünsche begleiten ihn auf 
 seinem weiteren Weg. Gemeinderat und Personal freuen sich, 
mit Adrian  Schönenberger eine junge, motivierte und enga-
gierte Person für das Werkhofteam gewonnen zu haben und 
wünschen ihm viel Freude bei den neuen Tätigkeiten.

Bauverwaltung

Schneeräumung
Auch in diesem Winter möchte die Gemeinde Oberuzwil 
ihr Strassennetz in möglichst gutem Zustand halten. Die 
Schneeräumungsarbeiten werden grösstenteils in den 
frühen Morgenstunden vorgenommen.

Auf öffentlichen Strassen und Plätzen parkierte Fahrzeuge 
beeinträchtigen den speditiven Winterdienst. Zusätzlich 
besteht die Gefahr der Beschädigung. Sämtliche Motorfahr-
zeughalter sind deshalb aufgerufen, ihre Fahrzeuge während 
der Wintermonat in Garagen oder zumindest auf privaten 
 Vorplätzen abseits der Strasse abzustellen.

Keine Haftung
Die Gemeinde Oberuzwil sowie die mit der Räumung beauf-
tragten Transportunternehmen lehnen die Haftung für allfäl-
lige Schäden an Fahrzeugen ab, die aus Nichtbefolgen dieser 
Anordnung resultieren. Fahrzeuge, welche die Schnee räumung 
behindern, können unter Beizug der Polizei auf Kosten der 
Halter abgeschleppt oder verstellt sowie mit einer Busse belegt 
werden. Die Bauverwaltung und das Winterdienstpersonal 
danken für das Verständnis.

Wohnheim Bisacht

Adventskafi abgesagt
Schweren Herzens hat sich die Heimleitung des Wohn-
heims Bisacht entschlossen, das traditionelle «Advents-
kafi» dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation – zum 
Schutz aller Beteiligten  – abzusagen. Der Anlass vom 
14./15. November fällt somit aus. Trotzdem muss nicht 
auf die beliebten Dekorations artikel aus dem Krea-
tiv-Atelier verzichtet werden.

Gross ist die Enttäuschung bei den Bewohnerinnen und 
Bewohnern. Mit viel Freude und Eifer haben sie auch dieses 
Jahr unter kompetenter Anleitung verschiedenste Artikel für 
die Advents- und Weihnachtszeit gestaltet. Nun hoffen sie, 
dass ihre kleinen und grossen Geschenks- und Dekorations-
ideen trotzdem den Weg zur Bevölkerung finden.

Bisacht-Lädeli geöffnet
Im Bisacht-Lädeli sind die Produkte aus dem Kreativ-Atelier 
ausgestellt und können dort gekauft werden. Das Lädeli ist 
jeweils von Montag bis Samstag von 9.30 bis 11.30 Uhr und 
von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Bleibt zu hoffen, dass dies die 
Covid-19-Massnahmen von Bund und Kanton weiterhin 
 zu  lassen. Danke, dass Sie sich bei Ihrem Besuch auf dem 
 ganzen Areal des Heimbetriebs an die Abstands- und Hygiene-
vorschriften halten.

Vorbestellung möglich
Das Team des Wohnheims Bisacht nimmt sehr gerne auch 
 telefonisch (071 950 49 00) oder per E-Mail (wohnheim@ 
oberuzwil.ch) Bestellungen entgegen. Beispiele der diesjähri-
gen Kollektion werden auf der Website der Gemeinde (www.
oberuzwil.ch/wohnheimbisacht) gezeigt.

Ein guter Zweck
Der Verkaufserlös wird für die Freizeitgestaltung der Bewohn-
er innen und Bewohner eingesetzt. Lassen Sie sich  – trotz 
allem – auch dieses Jahr mit Dekorationsartikeln vom Bisacht 
auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Freuen Sie sich über 
die liebevoll angefertigten Produkte und bleiben Sie gesund!
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Grundbuch

Handänderungen
02.10.2020
Veräusserinnen: Bühler + Winteler AG, in Flawil, BS Swiss 
Qualibau GmbH, in Oberuzwil, BGW Huber GmbH, in Flawil, 
Miteigentümerinnen zu je 1/3

Erwerber: Fischer Patrick und Selina, Bichwil, Miteigentümer 
zu je 1/2

Objekt: Grundstück Nr. 2633, 692m2 Fläche, Einfamilienhaus, 
Längistrasse 45

05.10.2020
Veräusserer: Floros Georgios, Bichwil (bisher: Alleineigen-
tümer; neu: Miteigentümer zu 1/2)
Erwerberin: Floros Elif, Bichwil
Objekt: 1/2 Miteigentum an Grundstück Nr. 2636, 724 m2 
 Fläche, Einfamilienhaus, Längistrasse 39

12.10.2020
Veräusserer: Holenstein Beat, Oberuzwil
Erwerberin: RosVita GmbH, in Oberuzwil
Objekt: Grundstück Nr. 312, 326 m2 Fläche, Wohnhaus mit 
Restaurant, Wiesentalstrasse 14

14.10.2020
Veräusserer: Bucher Werner, Bichwil (bisher: Alleineigen-
tümer; neu: Miteigentümer zu 1/2)
Erwerberin: Bucher-Gross Katharina, Bichwil
Objekte: 1/2 Miteigentum an Grundstück Nr. 1081, 1294 m2 

Fläche, Scheune, Wohnhaus, Garage, Riggenschwil / 1/2 Mit-
eigentum an Grundstück Nr. 1097, 675 m2 Fläche, Remise, 
 Riggenschwil / 1/2 Miteigentum an Grundstück Nr. 1101, 
2 263 m2 Fläche, Strasse / Weg, Acker / Wiese / Weide, 
 Riggenschwil / 1/2 Miteigentum an Grundstück Nr. 1168, 
16 316 m2 Fläche, Acker/Wiese / Weide, Stegweid / 1/2 Mit-
eigentum an Grundstück Nr. 1193, 8651 m2 Fläche, Geflügel-
stall, Städeli / 1/2 Miteigentum an Grundstück Nr. 1194, 
15 481 m2 Fläche, Strasse / Weg, Acker / Wiese / Weide, Städeli

28.10.2020
Veräusserinnen: Erbengemeinschaft Rüegg Josef und Erben-
gemeinschaft Rüegg-Strässle Anna, Miteigen tümer zu je 1/2

Erwerber: Michaud Marcel, Flawil
Objekt: Grundstück Nr. 2026, 131 m2 Fläche, Wohnhaus, Dorf-
strasse 8a

Einwohneramt

Zivilstandsnachrichten
Geburten
21.09.2020
Orlow Eneas, Sohn des Orlow René Georg und der Orlow 
 Jessica, Flawilerstrasse 24, Oberuzwil

01.10.2020
Keiser Finn Elias, Sohn des Keiser Michael Martin und der 
 Keiser Jacqueline, Dorfstrasse 38b, Bichwil

12.10.2020
Hoti Kiana, Tochter des Hoti Adrian und der Hoti Laura, 
Buchen wies 5, Oberuzwil

12.10.2020
Signer Dominik, Sohn des Signer Ulrich und der Signer Marina, 
Im Buechwald 31, Oberuzwil

21.10.2020
Schmid Lillie Stefanie, Tochter des Schmid Michael Martin und 
der Schmid Stefanie, Rosenbühlstrasse 8, Oberuzwil

24.10.2020
Jakob Vincent Ben, Sohn des Jakob Johannes Markus und 
der Jakob Sarah, Rosenbühlstrasse 8, Oberuzwil

27.10.2020
Nützi Sam, Sohn des Nützi Patrick und der Eisenring Nadine, 
Wilen 1476, Niederglatt

Trauungen
01.10.2020
Wildi Thomas und Garrido Marlise Aloisia, Rosenbühlstrasse 
10, Oberuzwil

14.10.2020
Kumschick Jürg und Merki Bettina, Hohrainstrasse 30, Ober-
uzwil

Todesfälle
06.10.2020
Schweizer Hans Rudolf, wohnhaft gewesen in Bichwil, mit 
Aufenthalt in Uzwil
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Bauverwaltung / Bestattungsamt

Friedhof neu gestaltet
Der Gemeindefriedhof in Bichwil wurde im Oktober 
 umfassend umgestaltet. Die Arbeiten konnten recht-
zeitig vor Allerheiligen abgeschlossen werden. Der Fried-
hof präsentiert sich jetzt als würdiger Ort der Stille für 
Verstorbene und Hinterbliebene. Das bisherige  anonyme 
Gemeinschaftsurnengrab wurde mit einem Gemein-
schaftsurnengrab mit Namensnennung ergänzt.

Optisch wurde auf dem Friedhof in Bichwil einiges verändert. 
Die Wege wurden angepasst, Randabschlüsse erstellt und neu 
eingekiest. Durch die alten Thujapflanzen war unter anderem 
das Eingangstor sowie das Kreuz auf der gegenüberliegenden 
Seite verwachsen. Ein drastischer Rückschnitt war nicht mög-
lich, da diese Pflanzen nicht mehr nachwachsen würden. Des-
halb wurden sämtliche Thujasäulen und -hecken durch Eiben 
ersetzt. Während der Sanierungsarbeiten wurde zudem fest-
gestellt, dass sich im Verlauf der Jahre das Terrain auf der Nord- 
und Ostseite des Friedhofs abgesenkt hatte. Zur Sicherung 
wurden Quadersteine eingebaut. Im Frühling wird im Ein-
gangsbereich noch eine Blumenwiese eingesät.

Gemeinschaftsurnengrab mit Namensnennung
Wie auf den Friedhöfen in Oberuzwil besteht neu auch auf 
dem Friedhof in Bichwil die Möglichkeit der Urnenbestattung 
im Gemeinschaftsurnengrab mit Namensnennung. Die von 
Jan Kaeser gestalteten Grabzeichen zeigen eine Silhouette, 
abgeleitet von der Form eines Blumenstrausses und angelehnt 
an die Formen von Apfel-, Feigen- und Olivenbaum. Die «Blü-
ten» oder «Früchte» werden mit gelben, grünen und roten 
runden Gläsern dargestellt, die jeweils mit den Namen der in 
diesem Gemeinschaftsurnengrab beigesetzten Verstorbenen 
einzeln beschriftet werden. Das Bestattungs amt steht bei 
Todesfällen gerne beratend zur Seite.

Neuer Abdankungsplatz
Bisher mussten Abdankungsfeiern auf der Wiese abgehalten 
werden. Neu wurde – auf der Friedhofquerachse, gegenüber 
dem Gemeinschaftsurnengrab – ein eingekiester Abdankungs-
platz gestaltet .Oberhalb der Sitzbank weist ein Sinnspruch 
auf den Ort, die Endlichkeit und den Lebenskreislauf hin.

Schlichtes Erscheinungsbild
Um den würdevollen Charakter des Friedhofs zu unter-
streichen, legt die Gemeinde Wert auf ein einheitlich  schlichtes 
Erscheinungsbild. Individueller Grabschmuck jeglicher Art 
sowie Pflanzen und Blumen sind beim Gemeinschaftsurnen-
grab  – wie bei der Urnenwand  – maximal während drei 
 Monaten nach der Beisetzung gestattet. Der Friedhof gärtner 
ist beauftragt, diese Vorgabe umzusetzen und allfällige Pflan-
zen oder Gegenstände abzuräumen. Die neue Gedenkstätte 
soll sich harmonisch in das Gesamtbild einfügen. 

DA SEIN
Der St. Galler Kunstschaffende Jan Kaeser hat die neuen 
 Grabzeichen entwickelt. Zu seinen Überlegungen:

Die grafisch reduzierten Silhouetten sind abgeleitet von 
der Form eines Blumenstrausses oder Strauchs, angelehnt 
an die Formen von Apfel-, Feigen- und Olivenbaum. Die 
20 runden, farbigen Glasformen (Früchte/ Blüten) können 
beschriftet werden. Im Kontrast zur hellgrauen Steinstele 
im Zentrum und durch die leichte Neigung nach aussen 
wirken die beiden Zeichen als leichte, flügelartige und 
zurückhaltende Ergänzung zum Mittelstein. Bedingt 
durch den Standort vor der Hecke wurde das Zeichen als 
Relief gestaltet. Die Pflanzenstruktur der Frontsilhouette 
wurde übernommen und als zweite Fläche wie ein künst-
licher Schatten dahinter gestellt. Geht man vorüber, 
scheinen sich die Stiele und Blätter leicht zu bewegen. 

Das Zeichen mit dem Sinnspruch oberhalb der Sitzbank 
verschmilzt Kreisbogen und Schrift zu einem Objekt, das 
zum Innehalten anregen soll. Die beiden Worte DA und 
SEIN weisen auf den Ort, die Endlichkeit und den Le-
bens-Kreislauf hin. Sie beziehen die Lebenden wie auch 
die Verstorbenen mit ein. Das Nachdenken über das SEIN 
ist ein innerer Vorgang. Darum befindet sich das Wort 
SEIN im Innern des Kreises. Das Gewahrwerden des DA 
ist und wird von aussen bedingt. Deshalb befindet sich 
das Wort DA aussen am Kreisbogen. Die beiden Wörter 
stehen miteinander in einem Dialog. Bei Sonnenlicht bil-
det  das Schattenspiel auf der Holzwand einen Bezug zur 
Silhouetten-Thematik des  Grabzeichens gegenüber.
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Wald Schweiz – Verband der Waldeigentümer

Wer sucht, der findet 
vieles im Wald
Herbstzeit ist Sammelzeit. Nicht nur Vogel, Eichhörn-
chen, Maus und Co. tragen jetzt emsig Nüsse und  Zapfen 
zusammen, auch die Menschen zieht es auf der Suche 
nach Herbstschätzen in die Natur. Der Wald ist eine rich-
tige Schatztruhe, auch für die herbstliche Wohnungs-
dekoration. Und obwohl der Wald nicht allen gehört, 
darf man sich an kleinen Fundsachen bedienen.

Heute gibt es beim Grossverteiler bald nichts mehr, was es 
nicht gibt. Selbst Naturmaterialien für die Herbst- oder Weih-
nachtsdeko muss man nicht mehr zwingend selber suchen. 
Doch Achtung: Auch wenn es nicht den Anschein macht,  vieles 
stammt von weit her. Rindensterne etwa werden aus dem 
Hohen Norden herangekarrt, Föhrenzäpfli kommen aus China 
oder der Türkei. Dabei wären allerlei Zapfen im nahen Wald 
zu finden – und das ganz legal und gratis obendrein.

Sammeln erlaubt
Denn im Schweizer Wald gilt per Gesetz nicht nur das freie 
Betretungsrecht, man darf auch wild wachsende Beeren, Pilze 
oder eben Zapfen für den Eigengebrauch sammeln. Mit den 
lustigen Buchnüssli-Bechern, mit Eichelhütchen, Rosskasta-
nien, Hagebutten oder mit flechtenbewachsenen Ästen vom 
Boden lassen sich wunderbare Arrangements selber  gestalten.

Vorsicht bei Holzschlägen
Auch Tannäste zum Abdecken von Gartenpflanzen oder für 
den Adventskranz darf man in kleinen Mengen im Wald 
holen – allerdings nur solche, die am Boden liegen und erst, 
wenn die Holzereiarbeiten abgeschlossen sind. Denn Holz-
schläge bergen viele Gefahren, gerade wenn Bäume frisch 
gefällt am Boden liegen. Darum: Absperrungen und Warn-
schilder beachten und einhalten, auch am Abend und am 
Wochenende!

Respektvolles Verhalten
Der Wald steht allen offen, aber er hat einen Eigentümer. 
Darum sollten sich Waldfreunde wie Gäste respektvoll und 
umsichtig verhalten. Das heisst, sie sammeln mit Mass, beschä-
digen weder grosse noch kleine Bäume, pflücken keine 
geschützten Pflanzen, beachten kantonale oder örtliche Sam-
melbestimmungen für Pilze und nehmen den Abfall vom Pick-
nick wieder mit. Denn nur so bleibt der Wald auch in Zukunft 
eine gefüllte Schatztruhe.

Mehr zum Wald: www.waldschweiz.ch.

Bauanzeige
Gesuchsteller und Grundeigentümer:
Dietrich Wepf, Rehweidstrasse 13, 9242 Oberuzwil
 
Bauvorhaben: Anbau Garage und Umbau 
 Wohnhaus Vers.-Nr. 2471 auf Grundstück Nr. 2174, 
 Rehweidstrasse 13, Oberuzwil

Einsprachefrist: 14. bis 27. November 2020

Die Pläne sind während der Einsprachefrist im 
 Gemeindehaus angeschlagen oder können auf 
der Bauverwaltung eingesehen werden.

Bausekretariat

Baubewilligungen
Im Oktober 2020 wurden folgende Projekte bewilligt:
 – Peter und Margrit Sahli, Oberuzwil: Photovoltaikanlage, 
Eggstrasse 12, 9242 Oberuzwil

 – Rosmarie Forster, Oberuzwil: Dachsanierung, 
Ghürststrasse 28, 9242 Oberuzwil

 – Franz Denoth, Oberuzwil: Dachsanierung und Erstellung 
Kamin, Stutzenbühlstrasse 1, 9242 Oberuzwil

 – Martin und Gabriela Brühwiler, Oberuzwil: 
Photovoltaikanlage und Luft-Wasser-Wärmepumpe, 
Tannenberg 1, 9242 Oberuzwil

 – Subodh und Natasha Chiplunkar, Oberuzwil: 
Ersatz/Erweiterung Sitzplatzüberdachung, 
Im Buechwald 24, 9242 Oberuzwil

 – Roman Eberle und Bettina Erhard, Oberuzwil: 
Sitzplatzüberdachung, Im Bächelacker 2, 9242 Oberuzwil

Die Baubewilligungen sind teilweise noch nicht 
 rechtskräftig.

Bauanzeige
Gesuchsteller: Salt Mobile SA, i.V. Swiss Infra  
Services SA, c/o Swiss Towers AG, 8152 Opfikon
Grundeigentümer: Afimo AG, Wilerstr. 2180, Flawil

Bauvorhaben: Erweiterung Mobilfunkanlage, 
 Gebäude Vers.-Nr. 1823 auf Grundstück Nr. 1712, 
 Städeli, Flawil
 
Einsprachefrist: 14. bis 27. November 2020

Die Pläne sind während der Einsprachefrist im 
 Gemeindehaus angeschlagen oder können auf der 
Bauverwaltung eingesehen werden.
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Oberstufenzentrum Schützengarten

LIFT– für alle, die wollen
Das Jugendprojekt LIFT begleitet Jugendliche in einer 
wichtigen Lebensphase: beim Übertritt in die Berufswelt. 
Nicht alle schaffen diesen Schritt problemlos, für einige 
wird die Lehrstellensuche zur scheinbar unüberwind-
baren Hürde. Die Gründe dafür sind vielfältig und ha-
ben häufig zur Folge, dass die Motivation in der Schule 
sinkt und das Selbstvertrauen rasant schmilzt. Als Be-
treuerin des Jugendprojekts LIFT versucht die Ober-
stufenlehrerin Nadja Eigenmann, die Jugendlichen früh-
zeitig zu unterstützen.

In der unterrichtsfreien Zeit arbeiten die Jugendlichen in der 
2. und 3. Oberstufe zwei bis drei Stunden pro Woche oder 
alternierend alle zwei Wochen in einem Unternehmen mit. An 
diesen Wochenarbeitsplätzen können sie zeigen, dass sie – 
unabhängig von ihren schulischen Leistungen  – Potenzial 
haben, sich einsetzen und sich für praktische Arbeit begeis-
tern. Hier werden sie gefordert, geschätzt und ernst genom-
men. Durch diesen Einsatz entwickeln sie Selbstvertrauen, 
Sozial- und Selbstkompetenz und verbessern ihre beruflichen 
Aussichten. Ob diese Erfahrungen im Schuhladen beim Ver-
kauf, in einer Garage beim Reifenwechseln, in der Gärtnerei 
beim Dekorieren oder in der Industrie gemacht werden, spielt 
keine Rolle.

Wertvoll für beide Seiten
Bei diesem Projekt gewinnen Wirtschaft und Jugendliche 
gleichermassen. Die Unternehmen können ihre soziale Verant-
wortung leben und vielleicht gleichzeitig zukünftige Lernende 
gewinnen. Die Schülerinnen und Schüler lernen, in der realen 
Welt ausserhalb des geschützten Rahmens der Familie oder 
der Schule mit Anforderungen und Konflikten umzugehen 
und erfahren, dass man für verlässliche Leistung Anerkennung 
bekommt. Sie erhalten praktische Erfahrung in der Arbeits- 
und Erwachsenenwelt, gute Referenzen für die Lehrstellen-
suche und lernen einen respekt vollen Umgang mit verschie-
denen Menschen unterschiedlichen Alters.

Bereicherung und Herausforderung
«Das Begleiten der Jugendlichen im Jugendprojekt LIFT ist eine 
grosse Bereicherung für mich», erklärt Nadja Eigenmann. Und 
weiter: «Die enge Zusammenarbeit mit den Jugendlichen ver-
schiedener Klassen ist intensiv – umso grösser dann die Freude 
seitens Eltern, Klassenlehrperson, Firma und natürlich des 
Jugendlichen selbst, wenn erste Erfolge eintreten. Das Finden 
geeigneter Wochenarbeitsplätze gestaltet sich nicht immer 
ganz einfach und ist vor allem im Zusammenhang mit der 
 aktuellen Lage mit Corona eine grosse Herausforderung. Ich 
danke sämtlichen Mitwirkenden am Jugendprojekt LIFT in und 
ausserhalb der Gemeinde Oberuzwil und freue mich auf die 
weitere Zusammenarbeit.» Weitere Infos sind im Internet auf 
https://jugendprojekt-lift.ch zu finden. Für Fragen und Anre-
gungen steht Nadja Eigenmann als Kontaktperson gerne zur 
Verfügung (nadja.eigenmann@oberuzwil.ch).

Zwei Kurzporträts von LIFT-Jugendlichen
Für Mirhad begann das LIFT-Projekt vor rund einem Jahr. Am 
ersten Arbeitsort musste er merken, dass sowohl sein Einsatz 
als auch sein Auftreten noch nicht den Anforderungen der 
Arbeitswelt genügten. Motiviert wagte er einen Neuanfang 
und arbeitet nun jeden zweiten Mittwochnachmittag vier bis 
fünf Stunden im Werkhof der Gemeinde Oberuzwil. Bestens 
betreut, führt er bei jedem Wetter verschiedene Arbeiten in 
seiner eigenen Wohngemeinde aus. Mirhad steckt mitten im 
Bewerbungsprozess um eine Lehrstelle für nächsten Sommer.

Maïmouna ist vor einem Jahr aus dem Senegal zugezogen und 
sieht sich vor der grossen Herausfor derung, mit immer besser 
werdenden, aber noch nicht perfekten Deutschkenntnissen 
auf nächsten Sommer eine Lehrstelle zu finden. Zudem muss 
sie lernen, auf Menschen zuzugehen und sich zu öffnen, auch 
wenn das Deutsch noch nicht ganz sitzt. Sie durfte nach den 
Sommerferien ihren Einsatz im Jugendprojekt LIFT starten. 
Sowohl für sie als auch für die Bühler AG in Uzwil ist dieser 
Einsatz die erste Erfahrung mit LIFT. Die Aufregung war gross, 
als sich Maïmouna für ihre Arbeit in der Lackiererei einkleiden 
lassen durfte.  Bestens betreut durch eine Lernende im 3. Lehr-
jahr, führt sie jeden Mittwochnachmittag während drei Stun-
den verschiedene Arbeiten aus. Freiwillig erschien sie sogar 
während der Schulferien und schaut mit ein wenig Wehmut 
auf das Ende ihres Einsatzes Ende November.

«Dank meinen Einsätzen im Jugendprojekt LIFT weiss ich, dass meine geleistete 
Arbeit wichtig ist und auf mich gezählt wird.»

«Ich fühle mich immer sehr aufgenommen und das Arbeiten macht mir grossen 
Spass.»



Mehr Tipps:
www.energieagentur-sg.ch

«Holzbauten haben eine lange Tradition. 
Dem nachwachsenden Baustoff gehört 
auch die Zukunft.»

Neues CoronavirusNeues Coronavirus

SO SCHÜTZEN SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.WIR UNS.

Aktualisiert am 22.9.2020Aktualisiert am 22.9.2020

Jetzt an die Hygiene- und 

Verhaltensregeln halten.

FACH! 

bag-coronavirus.chbag-coronavirus.ch
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Tageskarten
bequem und günstig unterwegs…
 – freie Fahrt mit dem öffentlichen Verkehr
 – für 40 Franken einen ganzen Tag unterwegs
 – Bezug beim Front-Office im Gemeindehaus
 – Bestellungen auch über Telefon 071 950 48 01
 – und online rund um die Uhr auf www.oberuzwil.ch
 – pro Tag stehen 6 Tageskarten zur Verfügung
 – alle Reservierungen sind definitiv
 – kein Umtausch, keine Rückvergütung

Schnäppchen für Kurzentschlossene: Nichtreser-
vierte Tageskarten werden am Geltungstag 
für 10 Franken pro Stück am Schalter verkauft.

60plus Oberuzwil

Pilze gesucht –  
Risotto genossen
Bei einem Spaziergang über den Vogelsberg sammelte 
die Gruppe «60plus» fleissig Pilze.

Unter der fachkundigen Leitung der Bündner Pilzexpertin 
 Rosmarie Kuhn sortierten und bestimmten die Teilnehmer ihre 
Beute. Aus den Speisepilzen kochten sie anschliessend ein 
 feines Pilzrisotto auf dem offenen Feuer.

Outdooraktivitäten
Der Start der Winterwanderungen muss wegen der  anhal tend 
hohen Corona-Fallzahlen auf einen späteren Zeitpunkt 
 verschoben werden.



 Neuer Entfaltungsraum geschaffen.
Der Kindergarten an der Schulstrasse wurde aufgestockt. 

Trunz & Wirth AG
Architektur, Baumanagement
Altes Kraftwerk Felsegg, Henau
Postfach 43
CH-9240 Uzwil
Telefon +41 71 951 52 53
www.trunz-wirth.ch

Gemeinde Oberuzwil
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Agenda
Für Auskünfte über die definitive Durchführung, Absage oder Verschiebung der Veranstaltungen wenden Sie sich 
bitte direkt an die Organisatoren.

Helfen Sie mit, unseren Veranstaltungskalender laufend zu ergänzen!
Vereine und Organisationen können ihre Anlässe direkt auf www.oberuzwil.ch erfassen (Rubrik «Veranstaltungen»: auf «Anlass hinzufügen» klicken).

Datum/Zeit Anlass Ort Organisator

18. November

15.00–16.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Kath. Unterkirche, Neugasse 14 Mütter- und Väterberatungsstelle

21. November

ab 7.00 Uhr Papiersammlung Oberuzwil Bauverwaltung

23. November

17.00–18.00 Uhr Bürgersprechstunde Gemeindehaus Oberuzwil Gemeindepräsidium Oberuzwil

24. November

ab 7.00 Uhr Grünabfuhr Gemeinde Oberuzwil Bauverwaltung

26. November

14.00 Uhr Jass- und Spielnachmittag Hotel Bahnhof, Uzwil Seniorenverein Oberuzwil

29. November

Eidgenössische und kantonale Abstimmungen Gemeindehaus, Flawilerstrasse 3 Gemeinde Oberuzwil

2. Dezember

auf Voranmeldung Mütter- und Väterberatung Kath. Unterkirche, Neugasse 14 Mütter- und Väterberatungsstelle

3. Dezember

11.45 Uhr Seniorenmittagessen Oberuzwil La Casa del Gusto Kath. und evang. Kirchgemeinden

10. Dezember

14.00 Uhr Jass- und Spielnachmittag Restaurant Bierhaus, Oberuzwil Seniorenverein Oberuzwil

13. Dezember

14.00–16.00 Uhr Sonderausstellung Ortsmuseum, Wilerstrasse 22 Ortsmuseum Oberuzwil

15. Dezember

ab 7.00 Uhr Papiersammlung Bichwil Bauverwaltung

ab 7.00 Uhr Papiersammlung Niederglatt Bauverwaltung

16. Dezember

15.00–16.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Kath. Unterkirche, Neugasse 14 Mütter- und Väterberatungsstelle
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Anmeldung Winterferien und 2. Semester 20/21  

Suchen Sie eine Betreuung für Ihr Kind für das 
2. Semester des Schuljahres 20/21 oder möchten Sie das 
Betreuungsangebot während der Winterferien benut-
zen? Dann melden Sie sich für die Schulergänzenden 
Tagesstrukturen an. Anmeldeschluss: 15.12.2020

Falls Sie während dieser Zeit unser Angebot allenfalls in 
Anspruch nehmen möchten, aber Ihnen die genauen 
Betreuungszeiten noch nicht bekannt sind, lassen Sie 

uns bitte trotzdem eine Grundanmeldung zukommen.

Die Unterlagen finden Sie unter 
www.schulen-oberuzwil.ch

Rebecca Schweizer, Teamleitung Tagesstrukturen 
Christof Seitter, Leiter Tagesstrukturen

Veröffentlichung 
gerichtliches Verbot

Auf das Begehren vom 24. August 2020 wird  folgendes 
gerichtliches Verbot erlassen:

«Gerichtliches Verbot 
Privat / Unberechtigten ist das  Abstellen von Fahr-
zeugen auf dem Grundstück Nr. 2540, Oberuzwil, 
unter Androhung einer Busse bis zu CHF 500 
 verboten. Berechtigt sind Besuchende der Wohn-
überbauung Heerpark Nr. 5, 6, 7 und 8.»

Wer das Verbot nicht anerkennen will, hat innert 
30  Tagen seit dessen Publikation und Anbringung auf 
dem Grundstück beim Kreisgericht Wil, Bahnhof-
strasse 12, 9230 Flawil, Einsprache zu erheben. Die 
 Einsprache  bedarf keiner Begründung. Sie macht das 
Verbot  gegenüber der einsprechenden Person 
 unwirksam.

9230 Flawil, 6. November 2020 KREISGERICHT WIL

21/2-Zimmer-EG-Wohnung
Mietzins 1000.– exkl. NK, M 079 278 59 18

Zu vermieten in Bichwil

Im Lindengarten in Oberuzwil

Vom Eigentümer direkt per Anfang 2021 
zu verkaufen

41/2-Zimmer-
Eigentums wohnung
Kontakt, Unterlagen, Besichtigung anfordern 
unter: wgverkauf@bluewin.ch

 

Kantonale Talentschule für Musik 
FÜRSTENLAND—WIL—WIL LAND—NECKERTAL—TOGGENBURG 
Oberstufenzentrum  Degenau  Jonschwil  

 

    Herzliche Einladung zur 

 Vorstellung unserer Talentschule,  
 Infos zu Anmeldung und Aufnahme-  

prüfung fürs Schuljahr 2021/22 
     

 Donnerstag 26. November 2020  
  19.30 Uhr  

Aula OZ Degenau, Steigstrasse, Jonschwil 

10 13. November 2020
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Neues Coronavirus

Aktualisiert am 29.10.2020

Treffen Sie so wenige 
Menschen wie möglich.

• Maskenpflicht in belebten Innenstädten und Dorfkernen, öffentlich zu-
gänglichen Innen- und Aussenbereichen von Einrichtungen und Betrieben

• Einführung Fernunterricht an Universitäten und Hochschulen

• Maskenpflicht für alle in Mittel- und Berufsschulen 

• Es gilt eine Maskenpflicht bei der Arbeit drinnen, mit Ausnahme am eigenen 
Arbeitsplatz soweit der empfohlene Abstand eingehalten werden kann

• Verbot von öffentlichen Veranstaltungen über 50 Personen und privaten 
Veranstaltungen über 10 Personen 

• Spontane Ansammlungen von mehr als 15 Personen im öffentlichen Raum 
verboten

• In Restaurants max. vier Personen an einem Tisch (Ausnahme Familien mit 
Kindern)

• Es gilt eine Sperrstunde von 23.00 – 06.00 Uhr in Restaurants und Bars

• Betrieb von Clubs, Diskotheken und Tanzlokalen ist verboten

• Freizeitsport: Verbot von Aktivitäten mit mehr als 15 Personen, Verbot 
von Kontaktsport, in Innenräumen gilt Maske und Abstand, draussen Maske 
oder Abstand; Kinder in der obligatorischen Schule dürfen weiterhin 
uneingeschränkt Sport treiben

• Kultur (Musik, Theater, Tanz u.ä.) Laienbereich: Aktivitäten bis zu 
15 Personen unter Einhaltung Maskentragpflicht und Abstandsregeln 
erlaubt. Professioneller Bereich: Proben und Auftritte erlaubt

• Auftritte von Chören sind verboten, Proben nur bei Berufschören erlaubt

• Wenn möglich Homeoffice machen

In bestimmten Kantonen gelten strengere Regeln

SwissCovid App
Download
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Neues Coronavirus

Aktualisiert am 29.10.2020

www.bag-coronavirus.chwww.bag-coronavirus.ch

Abstand halten. Maskenpflicht, wenn 
Abstandhalten nicht  
möglich ist.

Wenn möglich im 
Homeoffice arbeiten.

Maskenpflicht in 
öffentlich zugänglichen 
Innen- und Aussen- 
bereichen und im öffent- 
lichen Verkehr.

Gründlich Hände 
waschen.

In Taschentuch oder 
Armbeuge husten und 
niesen.  

Hände schütteln
vermeiden.

Mehrmals täglich 
lüften. 

Veranstaltungen:
Öffentlich max. 50 Pers.
Privat max. 10 Pers.
Ansammlungen im öff. 
Raum max. 15 Pers.

Bei Symptomen 
sofort testen lassen 
und zu Hause bleiben.

Zur Rückverfolgung 
immer vollständige
Kontaktdaten angeben.  

Um Infektionsketten zu 
stoppen: SwissCovid 
App downloaden und 
aktivieren.

Bei positivem Test: 
Isolation. Bei Kontakt mit 
positiv getesteter Person: 
Quarantäne.

Nur nach telefonischer
Anmeldung in Arztpraxis 
oder Notfallstation.

Weniger Menschen 
treffen.

In bestimmten Kantonen gelten strengere Regeln

SwissCovid App
Download
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